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Voltairestr. 2
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Telefon intern  (99410) 10-866 

Bearbeiter/in  Telefon (030) Telefax (030) Datum Geschäftszeichen

Fr. Schaal 387-10-866 387-10-855 21.08.2019 ZS R B Scha
Bei Antwort bitte angeben

██ ████ / Land Berlin 
Ihr Auskunftsanspruch gemäß § 3 Abs. 1 Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 
12.08.2019

████████████████

vielen Dank für die Übersendung Ihrer Kontaktdaten. 

Bezüglich Ihres Antrags vom 12.08.2019 auf Auflistung der geplanten Wachstandorte
der in 2019 beschafften LHF teile ich Ihnen zunächst mit, dass Rechtsgrundlage Ihres
Auskunftsersuchens § 3 Abs. 1 des IFG ist. Gemäß § 16 Satz 1 IFG sind Akteneinsicht
und Aktenauskunft gebührenpflichtig. Die Gebühren für Amtshandlungen nach dem IFG
bestimmen sich nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge (GebBeitrG)
i. V. m. §  1 Abs. 1 der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO) und der Tarifstelle 1004
des Gebührenverzeichnisses. Danach fallen für Aktenauskunft und Akteneinsicht nach
dem IFG Gebühren zwischen 5,00 € und 500,00 € an. 

Als Kalkulationsbasis für die Gebührenermittlung nach dem Verwaltungsaufwand dienen
die durch die Senatsverwaltung für Finanzen ermittelten Stundensätze. Danach können
für einen Mitarbeiter im gehobenen Dienst ein Stundensatz von EUR 59,84, für einen
Mitarbeiter   im   höheren   Dienst   EUR   78,68   angesetzt   werden.   Nach   einer   ersten
Einschätzung   wird   die   Zusammenstellung   der   Informationen   in   der   von   Ihnen
gewünschten   Weise   ca.   eine   Stunde   dauern   und   von   Mitarbeitern   des   gehobenen
Dienstes erfolgen.  Die   Kosten   werden   sich   somit   vermutlich   auf   ca.   EUR   59,84
belaufen. 
  
Die Informationen müssen zunächst zusammengetragen werden. Ich gehe davon aus,
dass eine Auflistung dann binnen zwei Wochen erfolgen kann. 

Berliner Feuerwehr
10150 Berlin

Zahlungen bitte bargeldlos nur an die Landeshauptkasse Berlin, 
Klosterstr. 59, 10179 Berlin

Verkehrsverbindungen zum o.g. Dienstgebäude:

Tel.:  (+49 30) 387-111
Fax:  (+49 30) 387-30 689  

IBAN
BIC

Postbank Berlin
DE47 1001 0010 0000 0581 00
PBNKDEFF100

Landesbank Berlin 
DE25 1005 0000 0990 0076 00
BELADEBEXXX

u8 Jannowitzbrücke  s5,7, 75 Jannowitzbrücke

u 2 Klosterstraße      

- Bitte beachten Sie bei Lieferungen die Lieferanschrift und das Stellenzeichen –  Öffentliche Parkplätze sind ggf. kostenpflichtig!

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus ökologischen und ökonomischen Gründen geringfügige Korrekturen handschriftlich vornehmen.



Die Beantwortung Ihrer Fragen wird per Bescheid erfolgen und auch die notwendigen
Angaben zur Kostentragung enthalten. 

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie an Ihrem Auskunftsersuchen festhalten möchten
und gewillt sind, die dafür entstehenden Kosten zu tragen. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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